
 Anwalt der Anwälte

Mittwoch, 28. Januar 2026

18.30 Uhr Begrüßungsabend in der RA-Micro  
Anwaltslounge im Cube Berlin

 Grußwort: Stefan von Raumer, Präsident des 
DAV, Rechtsanwalt 

 Begrüßungsvortrag: Dr. Nathalie Oberthür, 
Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses, 
Rechtsanwältin  

 
Donnerstag, 29. Januar 2026

09.00 Uhr Eröffnung und Vorstellung der Panels
 Dr. Doris-Maria Schuster, Vorsitzende 
 der AG Arbeitsrecht im DAV, Rechtsanwältin 

09.15 Uhr Grußwort
 N.N.

09.30 Uhr Streitgespräch

 Europäisches Arbeitsrecht – zu viel  
Einheit in der Vielfalt?

 
 • Teilnehmer:
  Prof. Dr. Koen Lenaerts, Präsident des   

 Europäischen Gerichtshofs
  Inken Gallner, Präsidentin des   

 Bundesarbeitsgerichts
  Prof. Dr. Stefan Greiner, Universität Bonn
  Dr. Gerlind Wisskirchen, Rechtsanwältin

 • Moderation: Corinna Budras,    
 Wirtschaftskorrespondentin für Verkehr,   
 Digitales und Justiz der FAZ,    
 Verantwortliche Redakteurin für   
 Recht & Steuern

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr Panel I: Arbeitnehmerbegriff:   
Erosion oder Evolution?

 • Impulsreferate: 
  Prof. Dr. Stephan Gräf, Julius-
  Maximilians-Universität Würzburg
  Kathrin Vossen, Rechtsanwältin 
 • Diskussionsbeiträge: 
  Dr. Ernesto Klengel, Wissenschaftlicher   

 Direktor des Hugo Sinzheimer Instituts 
  Katja Bernhard, Vorsitzende des Bundes  

 der Richterinnen und Richter der   
 Arbeitsgerichtsbarkeit (BRA)

  Sophia von Rundstedt, CEO von Rundstedt

 • Moderation: Jürgen Markowski,   
 Rechtsanwalt 

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Diskussion Panel I

15.30 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr Panel II: Tarifsegen aus Europa oder 
Ende der negativen Koalitionsfreiheit?
• Impulsreferate: Prof. Dr. Jens M. Schubert, 

Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg

 Prof. Dr. Matthias Jacobs, Bucerius Law 
School

• Diskussionsbeiträge: Jan Dieren, Mitglied 
des Bundestags (SPD)

 Dr. Grégory Garloff, Leiter der  
Rechtsabteilung der Gewerkschaft NGG

 Wilfried Oellers, Mitglied des Bundestags 
(CDU)

 Christian Riechert, Referatsleiter im  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

 Roland Wolf, Geschäftsführer der Abtei-
lung Arbeitsrecht und Tarifpolitik im BDA

• Moderation: Dr. Ulrike Schweibert,  
Rechtsanwältin

17.00 Uhr Diskussion Panel II

19.00 Uhr Ende des ersten Veranstaltungstages

20.00 Uhr Abendveranstaltung im Zollpackhof 
 Dinnerspeech: Dr. Johannes Schipp, 
 ehemaliger Vorsitzender der 
 AG Arbeitsrecht im DAV, Rechtsanwalt

Freitag, 30. Januar 2026

09.00 Uhr Panel III: Entgelttransparenz:  
Gerechtigkeit oder Gleichmacherei? 
• Impulsreferate: Prof. Dr. Katharina Dahm, 

Hochschule Mainz 
 Prof. Dr. Sebastian Roloff, Richter am 

Bundesarbeitsgericht
• Diskussionsbeiträge: Michael Fleischmann, 

Rechtsanwalt
 Matthias Kempf, Chief People Offi cer 

Knauf Group, Präsident des Bundes der 
Personalmanager (BPM)

 Dr. Jens-Wilhelm Oberwinter, Rechtsanwalt 
 Dr. Holger Schrade, Präsident des 

Landesarbeitsgerichts Hamm und des 
Deutschen Arbeitsgerichtsverbands

  
• Moderation: Jakob Lange, Rechtsanwalt

10.00 Uhr Kaffeepause

10.30 Uhr Diskussion Panel III

12.30 Uhr Gesamtberichterstattung
 Prof. Dr. Clemens Höpfner, Geschäftsführen-

der Direktor des Instituts für Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln

13.30 Uhr Ende der Veranstaltung

 Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Information und Anmeldung: 
Philipp Arndt
arndt@anwaltakademie.de
Tel.: 030 / 726153-181
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Termin Mittwoch, 28. Januar 2026, 
18.30 Uhr bis Freitag, 30. Januar 
2026, 13.30 Uhr
(insgesamt 11,5 Vortragsstunden)
FAO-Bescheinigung gem. § 15 
FAO über 11,5 Stunden wird 
erteilt!

Tagungsort
Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, 
Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin
Zimmerreservierung unter 
Tel.: 030 7407 43 990, 
E-Mail: reservations.kanzleramt-
berlin@steigenberger.com
Abrufstichwort: Arbeitsrechtstag

Gebühr
395,- EUR Mitglieder der Arbeitsge-

meinschaft Arbeitsrecht/
FORUM Junge Anwalt-
schaft

495,- EUR Mitglieder DAV
595,- EUR Nichtmitglieder
USt. frei nach § 4 Nr. 22 a) UStG

Rahmenprogramm
Begrüßungsabend in der RA-MICRO 
Anwaltslounge im Cube Berlin
25,- EUR inkl. 19 % MwSt. pro 
Person (inkl. Speisen und Getränke)
 
Abendveranstaltung im Zollpackhof
120,- EUR inkl. 19 % MwSt. pro 
Person (inkl. Speisen und Getränke)

Die Onlineanmeldung fi nden Sie unter: 
https://www.anwaltakademie-event.de/2320

Diskussionsforum
Dieser Kongress richtet sich an alle im Arbeitsrecht Tätigen, insbesondere Rechtsanwälte, Richter, Parlamentarier, Vertreter der Ministerien, Hochschullehrer,
Unternehmens- und Verbandsjuristen.

7. Deutscher Arbeitsrechtstag
Auf dem Weg zur vollständigen Harmonisierung des deutschen Arbeitsrechts –   
Europäischer Binnenmarkt versus nationaler Markenkern

vom 28. bis 30. Januar 2026 im Steigenberger Hotel Am Kanzleramt

 

NZA Editorial Heft 23/2025
 

Teilnichtigkeit der Mindestlohnrichtlinie – Viel Lärm um nichts? 

Mit Urteil vom 11.11.2025 (C-19/23, NZA 2025, 1692 – Dänemark/Parlament und Rat, 
in diesem Heft) hat der EuGH zwei Bestimmungen der EU-Mindestlohnrichtlinie 
2022/2041 für nichtig erklärt – obwohl Generalanwalt Nicholos Emiliou zuvor für ihre 
Gesamtnichtigkeit wegen der Unvereinbarkeit mit Art. 153 V AEUV plädierte. Der darin 
geregelte Ausschluss der Zuständigkeit der EU für Arbeitsentgelte gilt laut dem Gerichts-
hof nur bei unmittelbaren Eingriffen. Nichtig seien daher Art. 5 II der Richtlinie, der 
zwingende Kriterien für die Mindestlohnfestlegung festlegt, 
und Art. 5 III, der eine Senkung von Mindestlöhnen unter-
bindet, wenn sie einer automatischen Indexierung unterlie-
gen. Mangels sonstiger Pflichtvorgaben bleibe die Richtlinie 
ansonsten gültig, auch Art. 5 IV 2, wonach bei der Mindest-
lohnfindung Referenzwerte wie 60 % des Bruttomedianlohns 
verwendet werden können. 
 
Die europarechtlichen Implikationen der Entscheidung wer-
den zu untersuchen sein, der Eindruck einer stillschweigen-
den Zuständigkeitsausweitung der EU ist bereits entstanden. 
Urteil und Richtlinie lassen die nationale Mindestlohnbestimmung an sich unangetastet; 
offen bleibt, inwieweit das BMAS unter Bärbel Bas das Mediankriterium in das MiLoG 
implementiert. Die Mindestlohnkommission verankerte dieses schon im Januar in ihrer 
Geschäftsordnung, obwohl das MiLoG dieses eben bisher nicht beinhaltet. Anfang  
November wurden die Mindestlohnerhöhungen zum 1.1.2026 auf 13,90 EUR und zum 
1.1.2027 auf 14,60 EUR beschlossen, wobei die Kommission keinen Hehl daraus machte, 
dass sie sich auch an den Kriterien ihrer Geschäftsordnung orientiert hat. Gleichwohl 
hätte der Mindestlohn bei alleiniger Verwendung des Medianparameters auf mehr als 
15 EUR steigen müssen. 
 
Der jüngst von Picker (RdA 2025, 269) anschaulich aufgezeigte Konflikt des damit ver-
bundenen Paradigmenwechsels – weg von einer vertraglichen Austauschgerechtigkeit 
mit Orientierung an der Tarifentwicklung, hin zu einer sozialstaatlichen Bedarfsgerech-
tigkeit – ist ungeachtet des Urteils des EuGH anhand des nationalen Rechts zu bewerten, 
also vor allem an Art. 9 III GG. Eine Ausrichtung am Mediankriterium könnte regel- 
mäßig dazu führen, dass der Mindestlohn an den untersten Tarifgruppen kratzt oder sie 
überlagert. Ob all dies jedoch zu einer Unwirksamkeit von konkreten Mindestlohn- 
erhöhungen führt, erscheint zweifelhaft, solange diese nicht unverhältnismäßig ausfal-
len – schließlich hat die Kommission ein Ermessen im Rahmen ihrer Gesamtabwägung 
(§ 9 II 1 MiLoG). Das Vorgehen gegen eine Anpassung wäre auch praktisch wohl kaum 
opportun: Angesichts der allgemeinen Lohn- und Tarifentwicklungen werden auch die 
neuen Mindestlöhne für Arbeitgeber verkraftbar sein. Mit einem Schmunzeln – jeden-
falls aus deutscher Sicht – darf man zuletzt zur Kenntnis nehmen, dass die in Art. 4 der 
Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung von Tarifverhandlungen inklusive 
des „Aktionsplans“ für Mitgliedstaaten mit einer Tarifbindung unter 80 % als in die-
selbe Stoßrichtung gehend gesehen werden wie ein an den Lebensstandard gebundener 
staatlicher Mindestlohn, nämlich hin zur Stärkung der Tarifautonomie. Zumindest hier-
zulande herrscht ein eher gegenteiliges Verständnis. 
 

Fachanwalt für Arbeitsrecht Paul Schreiner und Wiss. Mitarbeiter 
Stephan Sura, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln 


